
Hauptversammlung der Webac Holding Aktiengesellschaft am 2. Dezember 2020 

 
Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, 

des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern zum 

Geschäftsjahr 2019, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß 

§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung nicht 
erforderlich, da der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 24. Juni 2020 den vom Vorstand aufge-
stellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt und den Jahresabschluss da-
mit festgestellt hat.  

Jahresabschluss und Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Gesell-
schaft und den Konzern, der Bericht des Vorstands mit den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 
315a Abs. 1 HGB sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind vom Tag der Einberufung an über 
die Internetseite der Gesellschaft unter https://webac-ag.com/hauptversammlung.html sowie 
während der Hauptversammlung zugänglich.  

München, im Oktober 2020 

Webac Holding Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 


